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Krisenmanagement

2207 Was tun in der Krise?

Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer* macht manch-
mal Fehler. Zu einer Krise entwickeln sich unternehmerische
Fehler allerdings erst dann, wenn man die Fehlentwicklun-
gen nicht erkennt und korrigiert. Von einer Unternehmens-
krise spricht man erst, wenn das Unternehmen auf der
Kippe steht: entweder noch unbemerkt, bereits absehbar
oder ganz akut.

Krise und Management

Auch ein Orkan beginnt als laues Liiftchen, ahnlich wie
Unternehmenskrisen: Sie bauen sich langsam auf. Entspre-
chend kann man drei Krisenphasen voneinander unter-
scheiden: die oftmals noch beschwerdefreie Strategiekrise,
die dann héaufig zur schon schmerzhaften Erfolgskrise wird
und sich schlieflich - bei schlechtem Krisenmanagement -
zur fiir das Unternehmen lebensbedrohlichen Liquiditats-
krise entwickelt.

Dass sich das Unternehmen tatsichlich in einer Krise befin-
det, nehmen viele Unternehmerinnen und Unternehmer
oftmals erst im Stadium der Liquiditatskrise wahr. Dabei
gibt es schon vorher eine Menge Warnsignale fiir eine kri-

DIE_NEUE_GRUNDERZEIT

senhafte Unternehmensentwicklung, nicht erst riickldufige
Umsitze in der vorhergehenden Erfolgskrise. Erste Signale
gibt es schon in der frithen Strategiekrise, auch wenn sie
schwer zu erkennen sind. Welche der Krisenphasen man wie
erkennt und was man dagegen tun kann, erfahren Sie in
dieser Ausgabe der GriinderZeiten.

Insolvenz und Neustart

Wenn es kriselt, vertrauen viele Unternehmer anstelle eines
aktiven Krisenmanagements zu lange auf das Prinzip Hoff-
nung. So verlieren sie kostbare Zeit im Kampf um die Ret-
tung des Unternehmens und den Erhalt von Arbeitsplitzen.
Dazu kommt: Nicht immer ist Krisenmanagement erfolg-
reich. Wenn dann eine Insolvenz ins Haus steht, ist es wich-
tig, genau zu wissen, was zu tun ist, um den Schaden so weit
wie moglich zu begrenzen und ggf. die Hiirden fiir einen
Neustart so niedrig wie moglich zu gestalten. Auch dazu fin-
den Sie in dieser Ausgabe der GriinderZeiten wichtige Infor-
mationen.
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Falscher Kurs: Strategiekrise

Eine Strategiekrise ist schwer auszumachen. Es gibt eigentlich
keine eindeutigen Frithwarnsignale. Ertragsziele wie Gewinn,
Umsatz oder Absatzzahlen werden noch erreicht, auch die
Liquiditat ist nicht beeintrachtigt. Aus der Betriebswirtschaft-
lichen Auswertung (BWA) ist diese Phase daher beispielsweise
nicht erkennbar.

Aber: Das Unternehmen ist nicht mehr wirklich marktgerecht
ausgerichtet. Produkte oder Dienstleistungen sind womdéglich
nicht auf der Hohe der Zeit. Wichtige Erfolgsfaktoren und ehe-
malige Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens sind auf-
gebraucht und ziehen nicht mehr. Die Wettbewerbsposition
am Markt verschlechtert sich.

Eine Strategiekrise bedroht das Unternehmen nicht unmittel-
bar, aber in Zukunft. Wer in dieser frithen Phase, in der das
Unternehmen kaum merklich an Schwung verliert, nicht aktiv
wird, ist unweigerlich auf dem Weg in die schon kritischere
Erfolgskrise.

Eine Strategiekrise wird durch das Unternehmen selbst verur-
sacht: und zwar durch Verdnderungsstau. Typische Griinde
sind, dass sich der Markt und das Konsumverhalten der Kund-
schaft wandeln oder die Unternehmensleitung einen techno-
logischen Fortschritt verpasst hat und auf diese Veranderungen
nicht oder nicht rechtzeitig reagiert.

Signale fiir eine Strategiekrise

Markt und Konkurrenz

o Neue Angebote werden von den Kunden nicht angenommen.

o Sie gewinnen keine neuen Kunden dazu.

o Sie verlieren Kunden an neue Konkurrenten.

o Die zunehmende Konkurrenz driickt Ihren Preis.

o Der Standort bringt keine Laufkundschaft mehr so wie friiher.

o Neue Gesetze und Vorschriften erschweren Thre Arbeitsbe-
dingungen.

o Ein wichtiges eigenes Patent lduft in Kiirze ab, Sie haben
keinen Ersatz.

Management

o Sie halten an bisherigen Marketingentscheidungen fest,
auch wenn diese nicht mehr zu geniigend Umsatz und
Gewinn fithren.

o Thre Zeit reicht gerade, um die aktuell anstehenden
Arbeiten zu erledigen.

o Sie verschieben aus Zeitmangel immer wieder strategische
Planungssitzungen.

o Sie haben keine Planung fiir die nichsten Jahre.
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Produktion/Leistung

o Thre Produktionsverfahren sind nicht mehr auf dem neues-
ten Stand.

o Die Qualifikationen der Mitarbeiter sind nicht mehr auf
dem neuesten Stand.

o Die Qualitdt von Produkten oder Dienstleistungen lédsst
nach.

o Der Service lasst nach.

o Reklamationen werden nicht systematisch ausgewertet.

o Kundenanregungen zu neuen Angeboten werden nicht
umgesetzt.

Kurskorrektur: 9 Wege aus der Strategiekrise

Wo liegt der Erfolg? Wer auf diese Frage rechtzeitig eine Ant-
wort findet und sein Unternehmen konsequent wieder auf
Erfolgskurs trimmt, kann eine Krise meist abwenden oder im
Keim ersticken.

1. Alle Geschiftsfelder tiberpriifen und zur Disposition stellen.

2. Produkt-Markt-Bereiche, die den Erfolg des Unternehmens
gefihrden, identifizieren und abstofien (vor allem veraltete
Produktgruppen).

3. Auf Kernkompetenzen besinnen und auf Kerngeschift
beschranken.

4. Personelle und materielle Ressourcen tiberprifen und die
notwendigen Anderungen vornehmen.

5. Strategische Entscheidungen treffen (z.B. Standort verlegen,
Produkte oder Dienstleistungen weiterentwickeln).

6. Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen, um
Synergien zu nutzen, zusitzliche Mirkte zu erreichen und
zusétzliche Kunden zu akquirieren, die man allein nicht
erreichen wiirde.

7. International denken und ggf. - gerade in Zeiten weltweiter
Krisen - ehemals lukrative Absatzfelder im Ausland aufgeben.

8. Konkurrenten beobachten und die Branche im Blick behal-
ten, um Verdnderungen schnellstmdglich zu erkennen.

9. Produktentwicklungen schnellstens auf den Markt brin-
gen. Wer mit neuen Angeboten prisent ist, demonstriert
Innovationsfiihrerschaft sowie Starke.
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Hohe Kosten, geringe Ertrage: Erfolgskrise

Eine Erfolgskrise ist schon deutlich zu erkennen. Kein Unterneh-
men, das eine regelméfige Betriebswirtschaftliche Auswertung
macht (oder vom Steuerberater machen lisst), kann die Gewit-
terwolken tibersehen, die aufziehen: Die gesteckten Ergebnis-
ziele werden immer wieder verfehlt, die Zahl der Auftrige geht
zurick, Umsitze und Gewinne sinken, die Kosten sind erdrii-
ckend. Die bedrohliche Lage bleibt tibrigens auch meist den
Mitarbeitern nicht lange verborgen: Betriebsklima und Arbeits-
motivation leiden darunter. Hiufig werden von der Unterneh-
mensleitung die negativen Entwicklungen als voriibergehendes
Phinomen gesehen, sodass sie am Kurs des Unternehmens
weiter festhalt.

Werden notwendige Mafinahmen gegen die Krise weiter ver-
schleppt, wird eine erfolgreiche Uberwindung der Krise immer
schwieriger. Ernst wird es spatestens dann, wenn die Schulden
weiter steigen und gleichzeitig kein Geld fiir notwendige Ver-
dnderungen mehr ausgegeben werden kann. Denn: Die strate-
gische Neuausrichtung des Unternehmens steht in aller Regel
nach wie vor an. Mit einigen kosmetischen Korrekturen zur
Einddmmung der Erfolgskrise ist es selten getan. Wer sich da-
mit begniigt, behilt den falschen Kurs mit neuem Schwung bei.
Die Symptome der Erfolgskrise verschwinden fiir einige Zeit,
kommen aber bald wieder zum Vorschein. Hinzu kommt, dass
in dieser Phase Bank oder Sparkasse nicht selten zum Gesprich
bitten, um zu erfahren, ob das Unternehmen offene Rechnungen
noch fristgerecht bezahlen und laufende Kredite bedienen
kann. Krisenbewiltigung ohne die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Hausbank geht kaum.

Signale fiir eine Erfolgskrise

Kunden

o Sie verlieren einige Stammkunden.

o Sie haben deutliche Auflenstinde.

o Kundenbeschwerden hiufen sich.

o (Unzufriedene) Kunden lassen sich auf einmal viel Zeit mit
der Bezahlung (iiber 90 Tage).

Absatz

o Der Absatz geht erkennbar zuriick.

o Unverkaufte Bestinde wachsen an.

o Sie konnen zuweilen Liefertermine nicht einhalten.

Produktion

o Die Kapazititen Threr Produktion sind nicht immer ausge-
lastet.

o Die Qualitdt von Produkten oder Dienstleistungen ldsst
erkennbar nach.

o Der Service lasst erkennbar nach.

Finanzen

o Der Umsatz geht erkennbar zurtiick.

o Die Gewinne gehen deutlich zurtick.

o Die Ausgaben Ihres Unternehmens iibersteigen die
Einnahmen.

o Sie iberziehen immer wieder Ihre Kontokorrent-Kreditlinie.

o Die Bank fragt nach erwarteten Zahlungseingdngen
(Riickfiihrung der Uberziehung).

o Die Liquiditdt des Unternehmens ist dennoch meist
gesichert.

Personal

o Das Betriebsklima ist schlecht.

o Die Mitarbeiter sind demotiviert.

o Es gibt eine deutlich erhohte Fluktuation in der Belegschaft.
o Qualifizierte Mitarbeiter kiindigen.

o Das Personal ist schlecht ausgelastet (es gibt wenig zu tun).

Sanierung: 10 Wege aus der Erfolgskrise

Als Krisenmanagement reicht nun nicht mehr aus, etwa Pro-
dukte oder Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Vielmehr ist
eine drastische Kursinderung angesagt: ein so genannter
Turnaround. Dabei sind vor allem Sanierungsmafinahmen
fallig, die die Kosten senken, die betrieblichen Ablaufe effek-
tiver gestalten und die Ertrage erhohen.

1. Kosten tiberpriifen - Wo sind Kostenfresser?

Kosten senken (z.B. durch Einkaufskooperationen, Vermin-
derung der betrieblichen Kosten wie Firmenwagen, ausge-
lagerte Buchhaltung im Unternehmen selbst durchfihren).

3. Gemeinsam mit Mitarbeitern Méngellisten erstellen (Ver-
luste z.B. durch Hierarchie, Biirokratie, Doppelarbeiten).
Straffung der Organisation: ,Keep it simple and flexible®

5. Outsourcing von Geschiftsfeldern, die viel Aufwand und
wenig Gewinn machen.

6. Aggressives Marketingkonzept entwickeln, um in den an-
gestammten Geschiftsfeldern erfolgreich sein zu kénnen.
Radikaler Preiskampf (Preise senken).

8. Konsequenter Qualititswettbewerb (Qualitit erhchen).

9. Produkt- und Angebotspalette an die Markterwartungen
anpassen.

10. Neue Produktionsverfahren einfithren (effektiver, kosten-
glinstiger).

3
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Drohende Zahlungsunfihigkeit:

Liquiditatskrise

Eine Liquiditatskrise ist nicht mehr zu iiberse-
hen. Viele Unternehmer erkennen diese aller-
dings erst in dieser fortgeschrittenen Krisenlage
und wagen erst jetzt, von einer Krise zu spre-
chen. Dabei befinden sie sich bereits im letzten
Stadium der Krisenentwicklung. Umsétze und
Gewinne gehen rapide zuriick, Rechnungen
konnen nicht mehr fristgerecht bezahlt werden,
Mahnungen stapeln sich, der Kontokorrentkre-
dit ist dauerhaft ausgereizt, Bank oder Sparkasse
geben keine weiteren Kredite mehr, Lieferanten
liefern nur noch gegen Vorauskasse.

Es hilft wenig, wenn man sich in dieser Phase miihsam ins Ziel
rettet und um eine Insolvenz herumkommt. Ohne eine strate-
gische Neuausrichtung des Unternehmens (als Konsequenz aus
der frithen Strategiekrise) wird es kaum gehen.

Achtung: Die Krankenkassen (als Inkassostellen fiir die Beitra-
ge zur Sozialversicherung) stellen bei ausbleibenden Zahlun-
gen von sich aus einen Antrag auf Er6ffnung eines Unterneh-
mensinsolvenzverfahrens.

Signale fiir eine Liquiditatskrise

Kunden

o Sie verlieren viele Stammkunden (25 Prozent und mehr).

o Sie haben hohe Aufienstinde (mehr als 10 Prozent des
Umsatzes).

o Kundenbeschwerden hiufen sich.

Absatz
o Der Absatz geht stark zurtick (25 Prozent und mehr).
o Sie kdnnen haufiger Liefertermine nicht einhalten.

Lieferanten
o Mahnungen von Lieferanten hiufen sich.
o Lieferanten liefern nur noch gegen Vorkasse.

Bank

o Es gibt hiufiger Arger mit der Bank.

o Die Bank erhoht die Zinsen fiir Kredite.

o Die Bank verlangt mehr Sicherheiten fiir (laufende) Kredite.

Produktion/Leistung
o Die Produktionsanlagen des Unternehmens sind kaum
noch ausgelastet.

Personal
o Sie mussen Kurzarbeit einfiihren.
o Sie kénnen Lohne und Gehilter nicht mehr zahlen.

B

Finanzen

o Der Gewinn geht stark zurtick (25 Prozent und mebhr).

o Sie kdnnen Rechnungen nicht mehr termingerecht bezahlen.
o Sie Gberziehen immer wieder Thre Kontokorrent-Kreditlinie.
o Sie sind mit der Riickzahlung von Krediten im Riickstand.

o Es drohen Pfindungen wegen unbezahlter Forderungen.

Controlling

o Sie konnen Thren Steuerberater nicht mehr bezahlen.

o Es gibt keine aktuellen Betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen (BWA) durch den Steuerberater mehr.

Insolvenzabwehr: 10 Wege aus der Liquiditatskrise

Eine Liquiditatskrise zu meistern, bedeutet in erster Linie, die
Zahlungsfahigkeit des betroffenen Unternehmens zu erhalten.
Dies ist aber in der Regel nur moglich durch einen offenen und
vertrauensbildenden Austausch mit denjenigen, die auf Zah-
lungen warten: allen voran Lieferanten, Bank oder Sparkasse,
Finanzamt.

1. Kassensturz machen - Wie viel Geld ist in der Kasse und
auf Konten vorhanden?

2. Priorititenliste erstellen - Welche privaten und beruflichen
Verbindlichkeiten sind wann fallig?

3. Bareinlage aus eigenen Mitteln, privaten Kreditrahmen
ausschopfen.

4. Sonderverkauf, Verkauf von nicht betriebsnotwendigen
Vermogensteilen, ,frisches” Beteiligungskapital besorgen.

5. Einholen von Forderungen, Inkasso-Unternehmen beauf-
tragen.

6. Offene Gespriche mit Bank, Sparkasse und Lieferanten
flihren und dabei Vertrauen stirken.

7. Stundung von Verbindlichkeiten (Bank, Sparkasse und
Lieferanten, Krankenkasse, Finanzamt).

8. Finanzamt: Vorauszahlungen herabsetzen.

9. Kontokorrentkredite in langfristige Darlehen umwandeln.

10. Kreditvolumen erh6hen.



Krisenmanagement | GriinderZeiten 13

Kommunikation in Krisenzeiten

Unternehmenskrisen lassen sich bewaltigen. Wichtig dafiir ist, bei anhaltenden Liquiditdtsproblemen Mitarbeiter, Geschaftspart-
ner, Banken und ggf. einige Institutionen rechtzeitig tiber die Schieflage im Unternehmen aufzuklaren. Wer das nicht tut, lauft
Gefahr, die Krise noch weiter zu verstarken: durch Spekulationen und Geriichte, die dann die Runde machen. Dem kann man

durch die richtige Kommunikation in Krisenzeiten zuvorkommen.

Kommunikation mit Mitarbeitern und
Flhrungskraften

Was?

o sofort, wenn ,Bedrohung* fiir das Unternehmen bevorsteht,
Kontakt mit der Belegschaft und ggf. den betrieblichen Gre-
mien (z.B. Betriebsrat, Sprecherausschuss) aufnehmen

o Sofortmaffnahmen initiieren (z.B. Sanierungsberatung,
Projektgruppe)

Warum?

o den Mitarbeitern von Beginn an Orientierung bieten

o Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter erhalten

Worauf ist zu achten?

o Situation offen und realistisch schildern

o Ursachen und Rahmenbedingungen benennen

o um Vertrauen werben und an die gemeinsame Sache appel-
lieren

o ggf. um freiwilligen Verzicht auf Teile des Gehalts bitten

o mogliche Konsequenzen aufzeigen (z.B. Zahlungsunfihig-
keit, Uberschuldung, betriebsbedingte Kiindigungen)

Kommunikation mit Geschéaftspartnern (Kunden und
Lieferanten)

Was?

o Kunden bzw. Lieferanten nach Bedeutung fiir das Unter-
nehmen auswihlen und kontaktieren

o um Mithilfe bei der Krisenbewaltigung bitten (z.B. Zah-
lungsaufschub, Ratenzahlung)

o ggf. Auftrige stornieren

o kontinuierliche Kommunikation vereinbaren

Warum?

o gemeinsamen Weg ausloten, der die Interessen beider
Geschiftspartner berticksichtigt

Worauf ist zu achten?

o Situation realistisch darstellen, ggf. mit Unterstiitzung von
Steuer- oder Unternehmensberater

o keine Versprechungen zur Schuldenregulierung machen,
die Sie moglicherweise nicht halten kénnen

o an gemeinsame Vergangenheit und gemeinsame Zukunft
appellieren

Kommunikation mit Banken

Was?

o Unternehmenslage realistisch darstellen

o Konzept zur Krisenbewdltigung vorlegen

o zur Verfiigung stehendes Instrumentarium ausloten
(z.B. Erhohung der Kreditlinie, Umschichten von
Krediten, neues Darlehen)

Warum?

o Liquiditat sicherstellen

Worauf ist zu achten?

o aussagefihiges Zahlenmaterial vorbereiten

o ggf. Steuer- oder Unternehmensberater zum Bankgesprach
mitnehmen

Kommunikation mit Vermieter, Krankenkasse,
Finanzamt, Arbeitsagentur

Was?

o Vermieter, Krankenkasse, Finanzamt ggf. um Stundung bzw.
Ratenzahlung ausstehender Miete, Sozialversicherungsbei-
trage oder Steuern bitten

o Dbei der Arbeitsagentur ggf. Kurzarbeitergeld beantragen

Warum?

o Liquiditat sicherstellen

o Mitarbeiter halten

o Entzug der Gewerbeerlaubnis durch Finanzamt verhindern

o Insolvenzantrag durch Krankenkasse verhindern

Worauf ist zu achten?

o Unternehmenslage realistisch darstellen

o jeweilige Beratungsangebote nutzen

Quelle: Zentrum fiir Management- und Personalberatung Edmund Mastiaux & Partner, Bonn

(%, ]
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Selbsttest

Zukunftscheck Mittelstand

Bei den Verhandlungen tiber Kredite zwischen Unternehmern
und Banken oder Sparkassen spielen Offenheit und Transpa-
renz eine besondere Rolle. Dabei geht es natiirlich zum einen
um harte Fakten: Daten aus Bilanzen, Jahresabschliissen und
weitere Kennzahlen. Dazu kommen zum anderen die immateri-
ellen Werte eines Unternehmens wie z. B. Mitarbeiterkompe-
tenzen oder Kundenbeziehungen. Fiir Kreditgeber kommen die
Informationen tiber diese immateriellen Werte aber oft nicht
deutlich genug zum Ausdruck. Die Folge ist, dass sie sie bei der
Kreditvergabe nur unzureichend berticksichtigen kénnen.

Der ,,Zukunftscheck Mittelstand“ unterstiitzt Unternehmen
dabei, Kreditgesprache vorzubereiten. Er unterstiitzt Unter-
nehmer zudem, ihre individuellen Erfolgsfaktoren, die fiir die
Zukunftsfihigkeit mittelstindischer Unternehmen von Bedeu-
tung sind, zu erfassen. Schritt fir Schritt werden Faktoren wie
Marktsituation, Geschiftsstrategie oder Lieferantenstruktur
aufgezeigt, analysiert und bewertet. Abschliefiend hilft der Zu-
kunftscheck dabei, Mafinahmen zur Verbesserung der jeweili-
gen Situation zu entwickeln.

Der Zukunftscheck gibt Antworten auf diese Fragen:

Strategie - Wo wollen wir hin? Dieser Abschnitt enthilt die Be-
schreibung des Geschiftsmodells, der Marktsituation und deren
Trends sowie die ggf. daraus abgeleitete strategische Ausrich-
tung der Organisation.

Status quo - Wo sind unsere Stdrken und Schwdchen? Hier geht
es um das ,intellektuelle Kapital“ des Unternehmens, seine
Stiarken und Schwichen sowie seine Entwicklungspotenziale
und Handlungsfelder.

MafSnahmen - Was miissen wir tun, um die Strategie umzuset-
zen? Dieses Kapitel umfasst die nach dieser Analyse strategisch
notwendigen Mafnahmen und Investitionen.

Der ,,Zukunftscheck Mittelstand“ wurde vom Fraunhofer-Insti-
tut fiir Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK)
und dem Arbeitskreis Wissensbilanz entwickelt und vom
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie in Auftrag
gegeben. Kostenlose Downloadversion und weitere Informa-
tionen: Avww.akwissensbilanz.org

Online-Check fur kleine und mittlere Unternehmen

Der Online-Check richtet sich an Selbstindige und Geschifts-
fihrungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Er ist sowohl
fir junge Unternehmen wie auch bereits linger bestehende
geeignet. Themenbereiche:

o Finanzplanung und -kontrolle
o strategische Positionierung

o Risikomanagement

o Work-Life-Balance

Als Ergebnis erhalten Nutzer online sofort Hinweise auf mog-
liche Risiken fiir das Unternehmen, Vorschlige zur Einddm-
mung potenzieller Gefahrenherde sowie die Moglichkeit, im
Vergleichspool die eigenen Antworten mit denen anderer Unter-
nehmen zu vergleichen. Der Check ist kostenlos und kann in
20 Minuten und anonym durchgefiihrt werden. Er wurde im
Rahmen des Projekts ,,Qualititssteigerung im Ziel 2 - Gebiet
Wien*“ erstellt, kofinanziert aus Mitteln des Strukturfonds
EFRE. 7 www.sanierungsportal.de

Typischer Krisenverlauf
2 Jahre vor der Krise

deutlich
zu erkennen

kaum
wahrnehmbar

Normalzustand
Strategische Krise

Ertragsk,-,-s s

heute

nicht mehr
zu Uibersehen
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Was bedeutet Insolvenz?

Insolvent sein bedeutet, zahlungsunfihig oder tiberschuldet

zu sein, also z.B. Rechnungen von Lieferanten oder Lohne der
Angestellten nicht mehr bezahlen zu kénnen. Fehlt es an
einem funktionierenden Krisenmanagement, koénnen sich
Zahlungsschwierigkeiten zu einer Zahlungsunfahigkeit aus-
wachsen. Dann ist eine Insolvenz mit einer sich anschliefien-
den Liquidation des Unternehmens oft nicht mehr abzuwenden.

Was tun bei Insolvenz?

Was bei einer bestehenden oder drohenden Zahlungsunfihig-
keit bzw. bei Uberschuldung zu tun ist, ist abhingig von der
Rechtsform des Unternehmens und seiner konkreten Situation:
Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) und Gesellschaften, bei de-
nen keine nattrliche Person als personlich haftender Gesell-
schafter unbeschrankt haftet (z.B. GmbH & Co. KG), sind insol-
venzantragspflichtig. Liegt eine Zahlungsunfihigkeit oder
insolvenzrechtliche Uberschuldung vor, bleibt nur eine Frist von
hochstens drei Wochen, um den Insolvenzer6ffnungsgrund zu
beseitigen. Gelingt dies nicht, ist die Geschéftsfiihrung gesetz-
lich dazu verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen.

o Selbstindige, die als (ehemalige) Einzelunternehmer/-innen
oder (ehemalige) Gesellschafter/-innen einer Personen-
gesellschaft personlich fiir entstandene Verbindlichkeiten
haften, kénnen einen Insolvenzantrag wegen (drohender)
Zahlungsunfihigkeit stellen. Die Frage ist im Einzelfall, ob
(bzw. wann) eine Insolvenzantragstellung zur Schulden-
regulierung sinnvoll ist.

Ziel eines Insolvenzverfahrens ist es, die Glaubiger gleichméafig
zu befriedigen. Im Rahmen dieser Zielsetzung kann eine Sanie-
rung des Unternehmens erfolgen. Dem redlichen Schuldner
wird dariiber hinaus die Gelegenheit gegeben, sich von rest-
lichen Verbindlichkeiten zu befreien.

Chancen fiir Sanierung nutzen

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verstehen unter
LInsolvenz® immer noch ausschlief’lich die ,Liquidation“ des
Unternehmens. Sie verkennen dabei, dass das betroffene
Unternehmen z.B. mithilfe eines Insolvenzplans auch saniert
werden kann. Dass bestehende Méglichkeiten zur Sanierung
nicht immer genutzt werden, liegt auch daran, dass viele
Unternehmen eine rechtzeitige Insolvenzantragstellung scheuen
und zunichst versuchen, die Unternehmenskrise ausschlief3-
lich aus eigener Kraft zu 19sen. Leider kostet dieser Versuch
hiufig nicht nur kostbare Zeit, sondern auch genau die Liquidi-
tit sowie das verbliebene Vertrauen von Kunden und Lieferan-
ten, Mitarbeitern und Kreditgebern, die fiir eine Sanierung im
Insolvenzverfahren so wichtig sind. Das Insolvenzrecht bietet
seit Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen (ESUG) die Moglichkeit, nach
einem Antrag auf Insolvenzer6ffnung eine Sanierung vorzube-
reiten. Das setzt aber voraus, dass das Unternehmen noch zah-
lungsfihig ist, der Antrag im Insolvenzfall also frithzeitig ge-
stellt wird.

Ob im Insolvenzverfahren ein Unternehmen liquidiert wird,
ob die Unternehmerin oder der Unternehmer die selbstindige
Tatigkeit beendet oder wieder aufnimmt, ob es Moglichkeiten
gibt, das Unternehmen durch eine so genannte ibertragende
Sanierung oder mithilfe eines Insolvenzplans zu retten: All dies
wird letztendlich vom Insolvenzverwalter und den Gldubigern
entschieden. Mafistab fiir solche Entscheidungen ist immer die
Antwort auf die Frage: Unter welchen Voraussetzungen kon-
nen die Glaubiger bestmoglich befriedigt werden?

TOP-10-Risikobranchen
Insolvenzen je 10.000 Unternehmen

Umzugstransporte [N ——n
Bars [—
Post-, Kurier- und Expressdienste _E

Detekteien

LYE]

Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn m
Abbrucharbeiten [
Restaurants, Gaststitten, Imbisstuben, Cafés, Eissalons u. A. m
sonstige spezielle Reinigung von Gebduden und Maschinen m

Diskotheken und Tanzlokale

417

Dammung gegen Kalte, Warme, Schall und Erschitterung m

Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung 2016 0
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Uberblick tiber die Insolvenzordnung

Unternehmensinsolvenzverfahren (Regelinsolvenz-
verfahren)

1. Der Insolvenzantrag kann entweder vom Schuldner oder
vom Gldubiger beim zustindigen Insolvenzgericht gestellt
werden - und zwar immer dann, wenn der Schuldner
zahlungsunfihig ist. Der Schuldner selbst kann auch bereits
bei drohender Zahlungsunfihigkeit einen Antrag stellen -
in der Regel, um die Sanierungschancen zu erhéhen.
GmbH, AG oder GmbH & Co. KG sind verpflichtet, bei Vorlie-
gen einer Uberschuldung und/oder Zahlungsunfihigkeit
einen Insolvenzantrag zu stellen.

2. Nach dem Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens,
der bei natiirlichen Personen mit einem Antrag auf Rest-
schuldbefreiung verbunden werden kann (s.u.), priift das
Gericht die Eroffnungsvoraussetzungen. Hierzu gehort
auch die Frage, ob genug Unternehmenswerte als Insolvenz-
masse zur Verfligung stehen (z.B. Geld, Maschinen, Fahr-
zeuge), um zumindest die Kosten des Verfahrens zu decken.
Erst nach dieser Prifung wird das Verfahren eréffnet und
ein Insolvenzverwalter bestellt. Ist der Schuldner eine
nattirliche Person, wird das Insolvenzverfahren auch bei
Masselosigkeit erdffnet, wenn das Gericht die Verfahrens-
kosten gestundet hat.

3. Spitestens drei Monate nach der Verfahrenser6ffnung
muss der Insolvenzverwalter einen Bericht iiber die finan-
zielle Situation und die Chancen der Fortfiihrung des
Unternehmens vorlegen. Die Glaubigerversammlung ent-
scheidet daraufhin, ob das Unternehmen liquidiert oder sa-
niert werden soll.

4. Entscheiden sich die Glaubiger dafiir, das Unternehmen
zu sanieren, kann sowohl vom Schuldner als auch vom
Insolvenzverwalter ein Insolvenzplan vorgelegt werden.

5. Glaubiger, zu deren Gunsten Sicherheiten bestehen (z.B. ein
Eigentumsvorbehalt oder Sicherungseigentum an Fahrzeu-
gen, Maschinen u.a.), diirfen diese nicht einfach aus dem
Unternehmen abziehen. Die Rechte dieser gesicherten
Glaubiger konnen zugunsten der Fortfihrung des Unter-
nehmens eingeschrankt werden.

6. Ubt der Schuldner eine selbstindige Tatigkeit aus oder beab-
sichtigt er demnéchst die Ausiibung einer solchen Tatigkeit,
muss der Insolvenzverwalter ihm gegentiber erklidren, ob
Vermogen aus dieser Tatigkeit zur Insolvenzmasse gehort
und Anspriiche aus der Tatigkeit im Insolvenzverfahren
geltend gemacht werden kénnen.

7. Haben sich die Glaubiger dafiir entschieden, dass das Un-
ternehmen nicht fortgefithrt, sondern verdufiert oder liqui-
diert werden soll, erhalten alle Gldubiger, soweit ihre Forde-
rungen nicht aus fiir sie bestellten Sicherheiten befriedigt
werden kénnen oder nachrangig sind, aus dem Verkauf des
Unternehmens oder der einzelnen Unternehmenswerte
eine gleich hohe Quote. Wenn die Glaubiger aus dem Ver-
kauf nur teilweise befriedigt wurden, bleiben vielen Unter-
nehmern immer noch personliche Schulden, z.B. bei der
Bank. Von diesen Restschulden kénnen sie sich {iber ein
Restschuldbefreiungsverfahren befreien.

[~}

Verbraucherinsolvenzverfahren

1. Der Schuldner muss zu-
nachst versuchen, sich mit
den Glaubigern auflerge-
richtlich zu einigen. Un-
terstiitzung erhilt er dabei
von einer staatlich aner-
kannten Insolvenzbera-
tungsstelle, einem Rechtsan-
walt, Notar oder Steuerberater.
2. Kommt keine aufergerichtliche
Einigung zustande, kann der Schuldner
beim zustidndigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eroff-

nung des Verbraucherinsolvenzverfahrens stellen. Gleich-
zeitig sollte der Antrag auf Erteilung einer Restschuldbe-
freiung - ggf. verbunden mit einem Antrag zur Stundung
der Verfahrenskosten - gestellt werden.

3. Auf Grundlage eines Schuldenbereinigungsplans kann das
Gericht einen Einigungsversuch zwischen Schuldner und
Glaubigern herbeifiihren.

4. Kommt wiederum keine Einigung zustande oder verzichtet
das Gericht auf einen Einigungsversuch, wird das Insolvenz-
verfahren eréffnet. Ein vom Gericht bestellter Insolvenz-
verwalter wird das Vermogen ermitteln und ggf. verwerten.

Restschuldbefreiung

Mit der Er6ffnung des Insolvenz- und Restschuldbefreiungs-
verfahrens ist der Schuldner verpflichtet, sein pfaindbares Ein-
kommen fiir maximal sechs Jahre an den Insolvenzverwalter
und in der Wohlverhaltensperiode an den Treuhidnder abzu-
fihren. Das Restschuldbefreiungsverfahren, auch Wohlverhal-
tensperiode genannt, beginnt nach Authebung des Insolvenz-
verfahrens. Die Wohlverhaltensperiode dauert sechs Jahre,
wenn der Schuldner die Kosten des Verfahrens nicht aus sei-
nem Einkommen und Vermdogen begleichen kann. Der Zeit-
raum des Insolvenzverfahrens wird hierbei angerechnet. Die
Laufzeit kann auf fiinf Jahre verkirzt werden, wenn der
Schuldner die Kosten des Verfahrens ausgleicht. Eine weitere
Verkiirzung auf drei Jahre ist moglich, wenn, zusétzlich zum
Ausgleich der Kosten, die Glaubigerforderungen mit mindes-
tens 35 Prozent befriedigt werden.

Der Schuldner ist verpflichtet, sofern er keiner angemessenen
Erwerbstitigkeit nachgeht, sich um eine zumutbare Arbeit zu
bemiihen. Weiter muss er jeden Orts- und Arbeitswechsel dem
Gericht anzeigen.

Quellen: Michael Weinhold, ISKA Nirnberg, Schuldner- und Insolvenzberatung;
Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz, Berlin
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Wenn nichts mehr geht:
Schritte zur geordneten Abwicklung

Der Ausstieg aus einem insolventen Unternehmen sollte mog-
lichst geordnet und rechtzeitig vonstattengehen. Hier sind
schnell - auch strafrechtlich relevante - Fehler gemacht, die ei-
nen Neustart erschweren oder sogar unmdoglich machen kén-
nen.

Schritte planen

o Wenn Sie Ihre Selbstindigkeit aufgeben miissen, weil Ihr
Unternehmen nicht mehr rentabel arbeitet und Sie Ihre
Verbindlichkeiten nicht bedienen kénnen, sollten Sie mog-
lichst geordnet vorgehen. Hektischer Aktionismus macht
alles nur noch schlimmer.

o Verzogern Sie notwendige Schritte nicht: Halten Sie Thre
Selbstandigkeit nicht unnotig lange aufrecht. Melden Sie
Ihr Gewerbe ziigig ab.

o Fir Geschiftsfithrer von Kapitalgesellschaften und Gesell-
schaften, bei denen keine natirliche Person als personlich
haftender Gesellschafter unbeschrankt haftet, gibt es eine
Insolvenzantragspflicht. Sie miissen spatestens (!) drei
Wochen nach Eintreten von Zahlungsunfihigkeit oder
insolvenzrechtlicher Uberschuldung einen Insolvenzantrag
stellen. Tun Sie das nicht, machen Sie sich strafbar und haf-
ten personlich fiir den dann entstandenen Schaden.

Finanzielle Lage klaren

o Verschaffen Sie sich einen realistischen Uberblick {iber den
wirtschaftlichen Stand Ihres Unternehmens. Sichten, ord-
nen und Uberpriifen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen
Unterlagen, Rechnungen, Mahnungen und auch Ihre
Unterlagen zu offenen Forderungen.

o Uberpriifen Sie, wann Sie mit der Bezahlung Ihrer Forde-
rungen rechnen kénnen und bis wann Sie spétestens offene
Rechnungen bezahlen miissen. Wie weit kommen Sie mit
Threr verfiigbaren Liquiditét?

o Bemdthen Sie sich, Teile des Betriebsvermdgens, tiber die Sie
frei verfiigen kdnnen, zu verkaufen. Verhandeln Sie mit
Thren Lieferanten bzw. Mitbewerbern und/oder nutzen Sie
Sonderverkiufe, um Thr Lager so weit wie moglich zu rau-
men.

o Machen Sie Ihre abschlieflenden Steuererkldrungen. Holen
Sie noch nicht gemachte Erkldrungen schnellstmoglich
nach.

o Kiindigen Sie laufende Vertrige und Einzugserméchtigun-
gen.

Die wichtigsten Rechnungen begleichen

o Bezahlen Sie - wenn moglich - Ihre Mieten. Denn ohne
Biiro, Laden oder Werkstatt konnen Sie Ihre Arbeit nicht
fortsetzen.

o Sie sind auch verpflichtet, die Gehélter der Mitarbeiter und
deren Sozialversicherungsbeitrige zu bezahlen. Achtung:
Wer keine Sozialversicherungsbeitrige abfiihrt, macht sich
strafbar.

o Wenden Sie sich an die Arbeitsagentur. Unter Umstédnden
gibt es Insolvenzgeld fiir riickstindige Lohne (die letzten
drei Monate vor der Insolvenz). Die genauen Leistungsvor-
aussetzungen und Antragsmodalitdten erfahren Sie dort.

Existenz sichern

© Melden Sie sich bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend. Kla-
ren Sie, ob sie noch Anspriiche auf Arbeitslosengeld haben.
Solche Anspriiche ruhen nach der Aufnahme einer selb-
stindigen Tatigkeit und verjahren spitestens vier Jahre
danach.

o Bediirftige (ehemalige) Selbstindige haben Anspruch auf
Arbeitslosengeld II (ALG II).

o Einkommen aus selbstindiger Tatigkeit unterliegen den
Regelungen des Pfaindungsschutzes (s. Seite 12).

Situation annehmen

© Quilen Sie sich nicht mit Selbstvorwiirfen und Versagens-
gefiihlen. Bedenken Sie, dass unternehmerisches Handeln
immer ein Risiko birgt und dass es immer wieder geschieht,
dass ein Unternehmen schlieffen muss.

o Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Offnen Sie unter
allen Umstédnden Thre Post.

o Informieren Sie Ihre Familie und Freunde, sprechen Sie mit
einer Vertrauensperson {ber Thre Situation. Gespriache kon-
nen nicht nur entlasten, sondern auch den Blick auf noch
nicht erkannte Wege frei machen.

(V-]
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Der 2. Versuch - Vorbereitung eines Neustarts

Mehr als 80 Prozent aller Start-up-Griinder wiirden auch nach
einem Scheitern wieder einer selbstindigen Tatigkeit nachge-
hen. Und etwa jeder Fiinfte hat bereits zwei oder mehr Unter-
nehmen gegriindet. Das meldet der Deutsche Startup Monitor
2015, initiiert vom Bundesverband Deutsche Startups e.V.

Eigentlich eine erfreuliche Nachricht. Der Haken dabei ist: Die
positive Einstellung zum unternehmerischen Neustart ist lei-
der nicht reprisentativ fiir die Gesamtheit der Griinder in
Deutschland. Viele Unternehmer aus traditionellen Branchen
tun sich mit einem Neustart meist schwerer. Aber: Mindestens
jeder zehnte Griinder ist ein ,Wiederholungsgriinder und hat
zuvor einmal Schiffbruch erlitten, wie das Institut fiir Mittel-
standsforschung Bonn ermittelt hat. Um sich moglichst gute
Ausgangsvoraussetzungen fiir den Neustart zu schaffen, sollten
Sie Folgendes beachten:

Nichts tberstiirzen

o Nehmen Sie sich Zeit. Vielleicht haben Sie jahrelang alles
versucht, Thr erstes Unternehmen zu retten, und sind dabei
an die Grenzen Ihrer korperlichen und seelischen Belast-
barkeit gegangen. Nehmen Sie sich Zeit, wieder zur Ruhe
und zu Kriften zu kommen, und versuchen Sie, Ihre neue
Lebenssituation auch als Chance fiir einen Neubeginn zu
betrachten.

Ursachenanalyse

o Aus Fehlern und Misserfolgen kann man lernen. Daher soll-
ten Sie zu Beginn der Planung fiir eine erneute Selbstindig-
keit herausfinden, was genau die Griinde fiir Thr Scheitern
waren und was Sie beim zweiten Mal definitiv anders
machen werden. Wo waren [hre unternehmerischen
Schwachstellen? Wie konnen Sie diese ausgleichen?

o Managementfehler gehoren zu den hiufigsten Pleiteursa-
chen. Fragen Sie sich selbstkritisch, ob und wo Sie Thre
unternehmerische Kompetenz verbessern kdnnen. Viele
Selbstidndige sind zwar Meister ihres Faches, weisen aber in
kaufminnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen Defi-
zite auf. Nutzen Sie die Zeit vor dem Neustart, um sich fort-
zubilden.

Regulierung der Altverbindlichkeiten

o Bevor Sie den unternehmerischen Neuanfang versuchen,
miissen Sie auf jeden Fall eine auflergerichtliche oder
gerichtliche Vereinbarung zur Schuldenregulierung mit
allen Glaubigern geschlossen haben.

o Falls Sie nicht gesetzlich verpflichtet sind, einen Insolvenz-
antrag zu stellen, stehen Thnen zur Schuldenregulierung
entweder der gerichtliche Weg (Eigenantrag zur Eréffnung
eines Insolvenzverfahrens, verbunden mit einem Antrag auf
Restschuldbefreiung und ggf. Insolvenzkostenstundung)
oder der auflergerichtliche Weg tiber eine Einigung mit
Ihren Glaubigern zur Verfiigung.
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o Nutzen Sie die Beratungsangebote der Insolvenz- und
Schuldnerberatungsstellen in Threr Region.

o Esist grundsitzlich moglich, eine selbstindige Tatigkeit
wihrend eines eroffneten Insolvenzverfahrens fortzufiih-
ren oder auch aufzunehmen. Ob und unter welchen Vor-
aussetzungen dies tatsdchlich méglich und sinnvoll ist, soll-
ten Sie mit einem Berater klédren.

Startkapital

o Die grofite Hurde fiir einen erfolgreichen Neustart ist oft
der fehlende Zugang zu dem hierfiir erforderlichen Start-
kapital. Durch die vorherige Pleite und die personliche Haf-
tung - insbesondere bei Bankkrediten - sind private Rick-
lagen meist aufgebraucht, Sicherheiten verwertet und
vorhandenes Vermdogen zur Schuldenregulierung einge-
bracht. Solange noch Altverbindlichkeiten bestehen bzw.
die Restschuldbefreiung noch nicht erteilt wurde, miissen
Sie daher davon ausgehen, dass Sie bei Banken als nicht
kreditfahig gelten. Die einzige Moglichkeit, einen Neustart
zu finanzieren, liegt deshalb hiufig in der Einbindung pri-
vater Kapitalgeber bzw. Biirgen.

o Moglich ist, dass Sie bei erneuter Aufnahme einer selbstian-
digen Tatigkeit ggf. Zuschiisse zur Absicherung Ihrer
Lebenshaltungskosten in Anspruch nehmen kénnen. Fra-
gen Sie dafiir Thr Jobcenter vor Ort.

Vorbereitung des Neustarts

o Kléren Sie, ob Sie alle notwendigen gewerberechtlichen
Voraussetzungen zum Neustart erfiillen kénnen. Es gibt
Titigkeiten, bei denen man fiir die Gewerbeanmeldung
seine finanzielle Leistungsfahigkeit nachweisen muss. Dafiir
benotigt man als Griinder eine steuerliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Finanzamts.
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Wer hilft in der Krise und bei drohender

Insolvenz?

Grundsatzlich gilt: Je frither jemand eine Beratung wahrnimmt,
desto eher ist eine Sanierung oder geordnete Abwicklung mog-
lich. Beratung und Unterstiitzung sollten daher nicht erst in
einer Notsituation in Anspruch genommen werden, sondern
bereits bei ersten Krisenanzeichen, wie Auftragsriickgang, Zah-
lungsproblemen, dauerhaft ausgeschopften Kontokrediten
usw. Unternehmer und Selbstindige kdnnen sich bei folgen-
den Institutionen beraten lassen:

o Industrie- und Handelskammer Avww.dihk.de

o Handwerkskammer Avww.zdh.de

o Kommunen und Landkreise: Bei der Wirtschaftsférderung
der Kommunen und Landkreise kénnen Sie die vor Ort
bestehenden Beratungsmoglichkeiten abfragen.

o Schuldner- und Insolvenzberatung der Kommunen, Kreise
und der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, Diakonie,
Paritatischer Wohlfahrtsverband und DRK): Die gemein-
niitzige Schuldner- und Insolvenzberatung berit in der Regel
kostenfrei Selbstindige, aber keine Kapitalunternehmen.
Jedoch ist nicht jede gemeinniitzige Schuldner- und Insol-
venzberatung fiir die Beratung Selbstindiger offen. Hierzu
missen Sie bei der fir Ihren Ort, Kreis zustdndigen Bera-
tungsstelle nachfragen, unter welchen Voraussetzungen
Selbstindige beraten werden. Die Adresse der fiir Sie poten-
ziell zustdndigen gemeinniitzigen Schuldner- und Insol-
venzberatung kdnnen Sie unter
Avww.forum-schuldnerberatung.de abfragen.

o Alt hilft Jung: Von 15 Landervereinen kénnen Sie ehren-
amtliche Beratung und Unterstiitzung durch aus dem
aktiven Berufsleben ausgeschiedene Experten gegen eine
geringe Aufwandsentschidigung erhalten.

Beratungsforderung

Kostenpflichtige Beratungen durch Unternehmensberater kon-
nen gefordert werden. Das Forderprogramm ,,Férderung unter-
nehmerischen Know-hows" gewéhrt Zuschiisse zu Beratungs-
leistungen. Es richtet sich an:

o junge Unternehmen, die nicht ldnger als zwei Jahre am
Markt sind (Jungunternehmen)

o Unternehmen ab dem dritten Jahr nach der Grindung
(Bestandsunternehmen)

o Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
befinden - unabhingig vom Unternehmensalter (Unterneh-
men in Schwierigkeiten)

Das Forderprogramm kann fiir die folgenden Beratungs-
schwerpunkte genutzt werden:

Allgemeine Beratungen: zu allen wirtschaftlichen, finanziel-
len, personellen und organisatorischen Fragen der Unterneh-
mensfihrung.

>

Spezielle Beratungen: von Unternehmen, die von Frauen,
Migrantinnen oder Migranten oder von Unternehmern/-innen
mit anerkannter Behinderung gefiihrt werden, zur besseren
betrieblichen Integration von Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
tern mit Migrationshintergrund, zur Arbeitsgestaltung fiir
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit Behinderung, zur Fach-
kraftegewinnung und -sicherung, zur Gleichstellung und
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur altersge-
rechten Gestaltung der Arbeit, zur Nachhaltigkeit und zum
Umweltschutz.

Unternehmenssicherungsberatung: von Unternehmen in
Schwierigkeiten zu allen Fragen der Wiederherstellung der
Leistungs- und Wettbewerbsfahigkeit. Zusitzlich kann eine
weitere allgemeine Beratung zur Vertiefung der Mainahmen
zur Wiederherstellung der Leistungs- und Wettbewerbsfihig-
keit gefordert werden.

Hohe des Beratungszuschusses

Die Hohe des Zuschusses orientiert sich an den maximal
forderfihigen Beratungskosten (Bemessungsgrundlage) sowie
dem Standort des Unternehmens. Hochstbetrag fiir Unterneh-
men in Schwierigkeiten: 2.700 Euro. Antragsteller, die einen
Zuschuss erhalten wollen, miissen einen Teil der Beratungskos-
ten als Eigenanteil bestreiten.

Antragstellung

Unternehmen, die einen Beratungszuschuss wiinschen, miis-
sen den Antrag online bei einer Leitstelle stellen. Alle Leitstel-
len sind auf der Antragsplattform des Bundesamtes fur Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle zu finden. Die Wahl der Leitstelle
steht den Antragstellern frei. Jungunternehmen und Unter-
nehmen in Schwierigkeiten miissen vor der Antragstellung ein
kostenloses Informationsgesprich mit einem regionalen
Ansprechpartner ihrer Wahl fithren. Eine Liste der Regional-
partner ist Gber die Leitstellen erhiltlich. Avww.bafa.de
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Pfandungsschutz

Im Falle der Insolvenz droht dem Unternehmer die Pfindung. Die Altersvorsorge ist
jedoch per Gesetz vor der Pfaindung geschiitzt.

Lebensversicherungen, Rentenversicherungen & Co

Der Pfandungsschutz gilt fiir Altersvorsorgevertrige, insbesondere Lebensversiche-
rungen und private Rentenversicherungen, aber auch Fonds- und Banksparplane.

Er erstreckt sich auch auf Renten aus steuerlich geférderten Altersvorsorgevermagen,
wie etwa die Riirup-Rente. GmbH-Geschiftsfiihrer, die in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert sind, geniefien fiir ihre private ergidnzende Altersvorsorge
ebenfalls Pfandungsschutz.

Alleiniger Zweck: Altersvorsorge

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass das angesparte Kapital unwiderruflich fiir den
Zweck der Altersvorsorge eingezahlt worden ist. Der Versicherungsnehmer muss also
auf jeden Fall darauf verzichten, tiber seine Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag
anderweitig zu verfligen. Die Leistungen aus dem angesparten Kapital diirfen erst mit
dem Eintritt des Rentenalters oder im Fall der Berufsunfihigkeit ausschlieflich als
lebenslange Rente erbracht werden. Eine Kapitalauszahlung ist also ausgeschlossen.
Ausnahme: im Todesfall an Hinterbliebene.

Hohe des Pfandungsschutzes

Die Hohe des pfindungsgeschiitzten Vorsorgekapitals ist strikt begrenzt und hiangt
vom Lebensalter des Berechtigten ab. Geschiitzt wird nur ein Kapitalstock, aus dem
mit Vollendung des 65. Lebensjahrs eine Rente erwirtschaftet werden kann, die in
etwa der Pfindungsfreigrenze entspricht. Die Staffelbetrige, die jahrlich unpfandbar
angelegt werden konnen, reichen von 2.000 Euro bei einem 18-Jahrigen bis zu 9.000
Euro bei einem tiber 60-Jahrigen. Grund fur die Staffelung ist, dass jlingeren Men-
schen mehr Zeit verbleibt, um ihre Altersvorsorge aufzubauen. Die Gesamtsumme des
zum Zwecke der Altersvorsorge zurlickgelegten Geldes darf 256.000 Euro nicht tiber-
steigen.

Pfandungsschutz: P-Konto

Das P-Konto bietet einen automatischen Basispfandungsschutz in Hohe des Pfan-

dungsfreibetrages. Der Schutz ist unabhangig von der.Art derEinkiinfte. Frither
wurden Girokonten bei der Pfaindung oft blockiert und wegen des hohen Biirokratie-
aufwands gektindigt. Anfallende Zahlungsgeschafte des taghchen Lebens wie die
Begleichung von Mieten, Energiekosten oder Vermcber?gen@%aren dann zunichst
er das Konto moglich.

nicht mehr (

Print- und Online-Informationen

Broschiren und Infoletter
Starthilfe - Der erfolgreiche Weg
in die Selbstandigkeit

Bestellmoglichkeiten
Bestelltelefon: 030 182722721
publikationen@bundesregierung.de
Download und Bestellfunktion:

www.existenzgruender.de

Internet

Avww.bmwi.de
Avww.existenzgruender.de
Avww.existenzgruenderinnen.de
Avww.bmwi-unternehmensportal.de

Impressum

Herausgeber
Bundesministerium fir
Wirtschaft und Energie (BMWi)
Offentlichkeitsarbeit

11019 Berlin

www.bmwi.de

Hinweise und Anregungen senden Sie bitte an:
gruenderzeiten@bmwi.de

Stand
Februar 2017

Druck
Druck- und Verlagshaus
Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt

Gestaltung und Produktion
PRpetuum GmbH, Miinchen

Bildnachweis

Gajus (Titel), alphaspirit (S. 2), cirque-
desprit (S. 3), nd3000 (S. 5), francis bonami
(S. 6), yalapeak (S. 9), SP-PIC (S. 10), contrast-
werkstatt (S. 11), Alex (S. 12) - alle Fotolia;
SusanneB - iStockphoto (S. 4); misterQM -
photocase (S. 8)

Redaktion
PID Arbeiten far Wissenschaft und
Offentlichkeit GbR, Berlin

* Hinweis der Redaktion: Aus Platzgriinden
verwenden wir bei zweigeschlechtlichen Sub-
stantiven in der Regel nur die mannliche

Form.
£ ] o R(lMTube

Auflage
10.000


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/starthilfe-der-erfolgreiche-weg-in-die-selbstaendigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/starthilfe-der-erfolgreiche-weg-in-die-selbstaendigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=5
mailto:publikationen@bundesregierung.de
http://www.existenzgruender.de
http://www.bmwi.de
http://www.existenzgruender.de
http://www.existenzgruenderinnen.de
http://www.bmwi-unternehmensportal.de
https://twitter.com/BMWi_Bund
https://plus.google.com/%2Bbundeswirtschaftsministerium
https://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
http://www.youtube.com/wirtschaftspolitik

	GründerZeiten 13
	Was tun in der Krise?
	Falscher Kurs: Strategiekrise
	Hohe Kosten, geringe Erträge: Erfolgskrise
	Drohende Zahlungsunfähigkeit: Liquiditätskrise
	Kommunikation in Krisenzeiten
	Selbsttest
	Was bedeutet Insolvenz?
	Überblick über die Insolvenzordnung
	Wenn nichts mehr geht: Schritte zur geordneten Abwicklung
	Der 2. Versuch – Vorbereitung eines Neustarts
	Wer hilft in der Krise und bei drohender Insolvenz?
	Pfändungsschutz
	Impressum


